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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft insbesondere ein soge-
nanntes Freihandzugangs- und Startsystem für Kraft-
fahrzeuge, wobei das System eine Innenantenne 
enthält.

[0002] Bei einem solchen Freihandzugangssystem 
ist eine Identifikationsvorrichtung am Fahrzeug in-
stalliert, um die Mittel zum Verriegeln der Fahrzeug-
türen zu steuern, wobei diese Identifikationsvorrich-
tung über eine Entfernung Daten mit zumindest ei-
nem von einem Benutzer mitgeführten Identifizierer 
austauschen kann, um den Zugang zum Fahrzeug 
dann zu gestatten, wenn der Identifizierer von der 
Identifikationsvorrichtung identifiziert wurde. Um den 
Dialog zwischen Identifikationsvorrichtung und Iden-
tifizierer zu ermöglichen, sind im allgemeinen mehre-
re Antennen über den Umfang des Fahrzeugs ver-
teilt, um das Vorhandensein des Identifizierer außer-
halb des Fahrzeugs zu erfassen. Derartige Antennen 
sind beispielsweise in den Rückspiegeln, Türgriffen, 
Türsäulen angeordnet. Wenn der Benutzer die Ver-
riegelung des Fahrzeugs einleitet, indem er bei-
spielsweise auf einen dazu vorgesehenen Knopf am 
Türaußengriff drückt, und sich vom Fahrzeug ent-
fernt, gewährleistet das System die automatische 
Verriegelung der Fahrzeugtüren, sobald der vom Be-
nutzer mitgeführte Identifizierer den Deckungsbe-
reich der Außenantennen verlässt.

[0003] Ferner kann ein solches System auch Vor-
richtungen zur elektronischen Startverhinderung des 
Fahrzeugmotors steuern, wenn eine Person, die mit 
einem zum Fahren des Fahrzeugs berechtigten Iden-
tifizierer ausgestattet ist, sich innerhalb des Fahrgas-
traums befindet. Die Identifikationsvorrichtung kann 
über innerhalb des Fahrzeugs angeordnete Anten-
nen ein Identifikationssignal ausgeben, um einen 
Identifizierer innerhalb des Fahrzeugs zu erfassen. 
Diese Antennen sind beispielsweise im Armaturen-
brett, in den Sitzen des Fahrzeugs oder an den Türin-
nenwänden angeordnet.

[0004] Jedoch wird die Anzahl an am Fahrzeug und 
insbesondere innerhalb des Fahrzeugs einzubauen-
den Antennen immer höher, wodurch die Kosten und 
die Zeit zum Montieren des Systems am Fahrzeug 
steigen.

[0005] Auch können diese Innenantennen es er-
möglichen, eine Identifikation innerhalb des Fahr-
zeugs zwecks Verriegelung von außen im Freihand-
modus durchzuführen, um zu überprüfen, dass kein 
Identifizierer innerhalb des Fahrzeugs verbleibt.

[0006] Wenn die Innenantennen bei einer Identifika-
tion für das Starten verwendet werden, ist es erfor-
derlich, dass das über die Antennen ausgegebene 
Identifikationssignal sich nicht nach außerhalb des 

Fahrzeugs erstreckt, um das ungewollte Starten des 
Fahrzeugs zu vermeiden, beispielsweise nach dem 
Einwirken durch ein Kind im Fahrgastraum, während 
der Fahrer, der den das Starten gestattenden Identi-
fizierer mit sich führt, sich gerade außerhalb des 
Fahrzeugs befindet. Um Gewissheit zu erlangen, 
dass der Erfassungsbereich sich nicht nach außer-
halb des Fahrgastraums erstreckt, müssen mehrere 
Antennen mit jeweils begrenzten Erfassungsberei-
chen vorgesehen werden, um den gesamten Fahr-
gastraum abzudecken.

[0007] Die Erfindung zielt darauf ab, die vorgenann-
ten Nachteile zu beseitigen und eine Identifikations-
vorrichtung für ein Freihandzugangssystem vorzu-
schlagen, bei dem die Anzahl an erforderlichen An-
tennen vermindert ist und dabei eine ordnungsgemä-
ße Deckung der äußeren Umgebung des Fahrzeugs 
und des Innenraums des Fahrgastraums desselben 
gewährleistet wird.

[0008] Dazu ist Gegenstand der Erfindung eine 
Identifikationsvorrichtung, welche die Betätigung der 
Mittel zum Verriegeln/Entriegeln der Fahrzeugtüren 
und/oder die Betätigung eines Startverhinderungs-
systems gewährleistet, wobei die Vorrichtung über 
eine Entfernung Daten mit einem Identifizierer, der 
dazu bestimmt ist, von einem Benutzer mitgeführt zu 
werden, dann austauschen kann, wenn der Identifi-
zierer sich in einem Sende-/Empfangsdeckungsbe-
reich der Identifikationsvorrichtung befindet, um den 
sogenannten Freihandzugang zum Fahrzeug 
und/oder das sogenannte Freihandstarten des Fahr-
zeugs dann zu gestatten, wenn der Identifizierer von 
der Identifikationsvorrichtung authentifiziert wurde. 
Diese Identifikationsvorrichtung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie mit nur einer Antenne verbunden 
ist, die innerhalb des Fahrgastraums des Fahrzeugs 
angeordnet ist, wobei die Vorrichtung über die Anten-
ne mit zumindest zwei unterschiedlichen Sendeleis-
tungen eine erste Sendeleistung abgeben kann, die 
es der Antenne ermöglicht, einen ersten Bereich zu 
decken, der sich zumindest über einen Teil des In-
nenraums des Fahrgastraums erstreckt, sowie eine 
zweite Sendeleistung, die höher als die erste Leis-
tung ist und es der Antenne ermöglicht, einen zweiten 
Bereich zu decken, der sich zumindest über den ge-
samten Fahrgastraum und gegebenenfalls nach au-
ßerhalb erstreckt.

[0009] Gemäß einer ersten Ausführungsform kann 
die Identifikationsvorrichtung über die Antenne mit ei-
ner ersten Sendeleistung senden, die es der Antenne 
ermöglicht, einen ersten Bereich zu decken, der im 
wesentlichen auf den Innenraum des Fahrgastraums 
eines Fahrzeugs beschränkt ist, sowie mit einer zwei-
ten Sendeleistung, die höher als die erste Leistung ist 
und es der Antenne ermöglicht, einen zweiten Be-
reich zu decken, der sich zwecks Freihandzugangs 
über den ersten Bereich hinaus nach außerhalb des 
2/9



DE 600 09 830 T2    2005.03.31
Fahrzeugs erstreckt.

[0010] Gemäß einer Besonderheit kann die Identifi-
kationsvorrichtung in Antwort auf einen Eingriff des 
Benutzers auf ein Außenglied des Fahrzeugs das 
Auslösen des Identifikationsdatenaustauschs mit der 
ersten Sendeleistung steuern, um das eventuelle 
Vorhandensein eines autorisierten Identifizierers in-
nerhalb des Fahrzeugs zu erfassen, um somit die 
Verrieglung der Fahrzeugtüren zu gestatten.

[0011] Gemäß einer zweiten Ausführungsform kann 
die Vorrichtung über die Innenantenne mit einer ers-
ten Sendeleistung senden, die es der Antenne er-
möglicht, einen ersten Bereich zu decken, der sich 
nur über einen Teil, vorzugsweise den Großteil des 
Fahrgastraums erstreckt, sowie mit einer zweiten 
Sendeleistung, die höher als die erste Leistung ist 
und es der Antenne ermöglicht, einen zweiten Be-
reich zu decken, der sich über den gesamten Fahr-
gastraum und über einen an das Fahrzeug angren-
zenden Außenbereich erstreckt, ohne sich jedoch 
über den gesamten Deckungsaußenbereich zu er-
strecken, welcher den Freihandzugang gestattet.

[0012] Gemäß einer Variante der zweiten Ausfüh-
rungsform kann die Vorrichtung über die Innenanten-
ne mit drei unterschiedlichen Sendeleistungen sen-
den, wobei die dritte Sendeleistung höher als die 
zweite ist und es der Antenne ermöglicht, einen drit-
ten Bereich zu decken, der sich außerhalb des Fahr-
zeugs erstreckt und den Deckungsaußenbereich bil-
det, der den Freihandzugang gestattet.

[0013] Gemäß einer Besonderheit kann die Identifi-
kationsvorrichtung in Antwort auf einen Eingriff des 
Benutzers auf ein Außenglied des Fahrzeugs das 
Auslösen des Identifikationsdatenaustauschs mit der 
zweiten Sendeleistung steuern, um das eventuelle 
Vorhandensein eines autorisierten Identifizierers in-
nerhalb des Fahrzeugs zu erfassen, um somit die 
Verrieglung der Fahrzeugtüren zu gestatten.

[0014] Gemäß einem Merkmal kann die Identifikati-
onsvorrichtung in Antwort auf einen Eingriff des Be-
nutzers auf ein Außenglied des Fahrzeugs das Aus-
lösen des Identifikationsdatenaustauschs mit einer 
Sendeleistung steuern, die es ermöglicht, das even-
tuelle Vorhandensein eines autorisierten Identifizie-
rers außerhalb des Fahrzeugs in dem Deckungsau-
ßenbereich zwecks Freihandzugangs zu erfassen. 
Vorzugsweise ist das vorgenannte Außenglied der 
Türaußengriff oder ein äußerer Druckknopf.

[0015] Vorteilhaft sind die Positionierung der einzi-
gen Antenne im Fahrgastraum und der Wert der Sen-
deleistung, die es ermöglicht, den sich außerhalb des 
Fahrzeugs erstreckenden Deckungsbereich zu de-
cken, so bestimmt, dass die Strahlung der Antenne 
metallische und/oder gläserne Barrieren der Türen 

des Fahrzeugs passieren kann, um sich nach außer-
halb des Fahrzeugs über den Deckungsbereich zu 
erstrecken.

[0016] Vorteilhaft ist die Sendeleistung, mit welcher 
der sich außerhalb des Fahrzeugs erstreckende Be-
reich gedeckt werden kann, um den Freihandzugang 
zu gestatten, derart, dass die Strahlung bis etwa 2 m 
außerhalb des Fahrzeugs reicht.

[0017] Gemäß einem weiteren Merkmal kann die 
Identifikationsvorrichtung in Antwort auf den Eingriff 
des Benutzers auf einen Startknopf im Fahrgastraum 
das Auslösen des Identifikationsdatenaustauschs mit 
der ersten Sendeleistung steuern, um das eventuelle 
Vorhandensein eines autorisierten Identifizierers in-
nerhalb des Fahrgastraums zu erfassen, um damit 
das Freihandstarten des Fahrzeugs zu gestatten.

[0018] Beispielhaft gibt die Identifikationsvorrich-
tung über die einzige Antenne ein Abfragesignal mit 
der vorgenannten ersten Sendeleistung in Niederfre-
quenz beispielsweise in der Größenordnung von 125 
kHz aus.

[0019] Es kann vorgesehen sein, dass die einzige 
Antenne in Form einer Schleife innerhalb des Fahr-
gastraums vorliegt.

[0020] Alternativ weist die Identifikationsvorrichtung 
zumindest zwei Außenantennen auf, die mit einer 
Sendeleistung senden, die es diesen Antennen er-
möglicht, einen dritten Bereich zu decken, der sich 
außerhalb des Fahrzeugs erstreckt und den De-
ckungsaußenbereich bildet, der den Freihandzugang 
zum Fahrzeug gestattet.

[0021] Die Erfindung betrifft auch ein Kraftfahrzeug 
mit einer erfindungsgemäßen Identifikationsvorrich-
tung zum Betätigen der Mittel zum Verriegeln/Entrie-
geln der Türen und/oder zum Betätigen eines Start-
verhinderungssystems.

[0022] Die Erfindung wird aus der nachfolgenden 
näheren Beschreibung besser verständlich, aus der 
sich weitere Ziele, Einzelheiten, Merkmale und Vor-
teile deutlicher ergeben, und zwar im Zusammen-
hang mit zwei besonderen, derzeit bevorzugten Aus-
führungsformen der Erfindung anhand der beigefüg-
ten, schematischen Zeichnungen, worin zeigt:

[0023] Fig. 1 eine schematische Draufsicht eines 
Fahrzeugs gemäß einer ersten Ausführungsform der 
Erfindung, und

[0024] Fig. 2 eine schematische Draufsicht eines 
Fahrzeugs gemäß einer zweiten Ausführungsform 
der Erfindung.

[0025] In Fig. 1 ist ein Kraftfahrzeug V1 dargestellt, 
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das eine elektronische Hauptleiteinheit 1 enthält, die 
eine Identifikationsvorrichtung nach einer ersten Aus-
führungsform der Erfindung umfasst. Diese Einheit 1
ist mit einer einzigen Antenne 2 verbunden, die sich 
innerhalb des Fahrgastraums H des Fahrzeugs be-
findet, wobei diese Antenne 2 beispielsweise in Form 
einer Schleife vorliegt. Das Identifikationsmittel ent-
hält vorzugsweise einen Niederfrequenzsender und 
einen Hochfrequenzempfänger, um über eine Entfer-
nung einen Datenaustausch mit einem oder mit meh-
reren Identifizierern, beispielsweise mit einem Identi-
fizierer 3, zu gestatten. Mit einem zickzackförmigen 
Pfeil F1 ist das Senden eines Niederfrequenzsignals 
von der Antenne 2 zu einem Identifizierer 3 darge-
stellt, der sich außerhalb des Fahrzeugs V1 befindet, 
und mit einem zickzackförmigen Pfeil F2 ist das Sen-
den des Antwortsignals mit Hochfrequenz vom au-
ßenliegenden Identifizierer 3 zur Einheit 1 veran-
schaulicht.

[0026] Die elektronische Einheit 1 kann das Verrie-
geln/Entriegeln der Seitentüren 4, 5 des Fahrzeug-
zeugs sowie der Kofferraumklappe 6 steuern. An der 
Seitentür 5 ist ein Türaußengriff 7 dargestellt. Dieser 
Griff 7 kann mit einem Knopf ausgestattet sein, der 
dazu bestimmt ist, die Einheit 1 darauf hinzuweisen, 
dass vom Benutzer ein Verriegelungs- bzw. Entriege-
lungsbefehl gegeben wurde. Obwohl dies nicht dar-
gestellt ist, kann ein weiterer am Armaturenbrett des 
Fahrzeugs vorgesehener Knopf dazu bestimmt sein, 
der Einheit 1 einen Befehl zum Starten des Fahr-
zeugs zu senden.

[0027] Nachfolgend wird kurz die Funktionsweise 
der Erfindung erläutert.

[0028] Wenn ein mit einem autorisierten Identifizie-
rer 3 ausgestatteter Benutzer sich dem Fahrzeug nä-
hert und am Griff 7 zieht, wird die Einheit 1 "geweckt"
und sendet dem Identifizierer 3 über die einzige An-
tenne 2 ein Abfragesignal zu, wie mit dem Pfeil F1 
angedeutet ist. Dieses Abfragesignal wird mit einer 
hohen Leistung ausgegeben, die es ermöglicht, ei-
nen Bereich Z2 zu decken, der sich über den gesam-
ten Fahrgastraum H des Fahrzeugs sowie nach au-
ßerhalb über die Seiten der Türen 4, 5 erstreckt, wo-
bei die Leistung vorteilhaft derart ist, dass das Mag-
netfeld (Strahlung) etwa 2 m außerhalb des Fahr-
zeugs reicht. Die Leistung dieses Signals muss aus-
reichen, um es dem elektromagnetischen Feld zu er-
möglichen, die metallischen und/oder gläsernen Bar-
rieren der Türen 4, 5 zu durchbrechen, wobei vorteil-
haft die Leistung derart ist, dass das Magnetfeld 
(Strahlung) etwa 2 m außerhalb des Fahrzeugs 
reicht. Wenn der Identifizierer 3 sich wohl im De-
ckungsbereich Z2 befindet, wird er in den "Wachzu-
stand" gebracht und antwortet mit Senden eines 
Hochfrequenzsignals zur elektronischen Einheit 1, 
wie mit Pfeil F2 angedeutet ist. Wenn der Identifizie-
rer autorisiert ist, steuert die Einheit 1 dann die Ent-

riegelung der Türen 4, 5 und der Kofferraumklappe 6.

[0029] Wenn der Benutzer sich zum Fahren in das 
Fahrzeug begibt, drückt er auf einen Startknopf, der 
das Ausgeben eines weiteren Abfragesignals mit ei-
ner anderen, schwächeren Leistung durch die Einheit 
1 über die Antenne 2 hervorruft, so dass die von der 
Antenne 2 erzeugte elektromagnetische Strahlung 
sich über einen weiteren Deckungsbereich Z1 er-
streckt, der im wesentlichen auf den Innenraum des 
Fahrgastraums des Fahrzeugs begrenzt ist. Wenn 
der autorisierte Identifizierer im Fahrgastraum H er-
fasst wird und dieser Identifizierer das Starten gestat-
ten kann, steuert die Zentraleinheit 1 dann automa-
tisch das Starten des Fahrzeugs.

[0030] Es ist möglich, im Bereich der elektronischen 
Einheit 1 einen Schalter vorzusehen, der zwischen 
zwei unterschiedlichen Sendeleistungen umschalten 
kann, je nachdem, ob die Erfassung im Innenraum 
oder im Außenbereich erfolgen soll.

[0031] Fig. 2 zeigt ein Kraftfahrzeug V2, das eine 
Identifikationsvorrichtung nach einer zweiten Ausfüh-
rungsform enthält, bei der identische Teile wie in der 
ersten Ausführungsform die gleichen Bezugszeichen 
tragen.

[0032] Das Kraftfahrzeug enthält eine elektronische 
Hauptleiteinheit 1, die eine Identifikationsvorrichtung 
umfasst und mit einer einzigen Innenantenne 2 ver-
bunden ist, wobei diese Antenne 2 beispielsweise in 
Form einer Schleife vorliegt.

[0033] Bei dieser zweiten Ausführungsform wird 
diese Innenantenne 2 dazu benutzt, das Aussenden 
von Abfragesignalen beim Starten, Verriegeln sowie 
beim Entriegeln zu gestatten.

[0034] Das Identifikationsmittel enthält vorzugswei-
se einen Niederfrequenzsender und einen Hochfre-
quenzempfänger, um mittels der Antenne 2 über eine 
Entfernung einen Datenaustausch mit einem oder mit 
mehreren Identifizierern, beispielsweise mit einem 
Identifizierer 3, zu gestatten. Mit einem zickzackför-
migen Pfeil F1 ist das Senden eines Niederfrequenz-
signals von der Antenne 2 zu einem Identifizierer 3
dargestellt, der sich außerhalb des Fahrzeugs V2 in 
einem Bereich Z'3 befindet, und mit einem zickzack-
förmigen Pfeil F2 ist das Senden des Antwortsignals 
mit Hochfrequenz vom außenliegenden Identifizierer 
3 zur elektronischen Einheit 1 veranschaulicht.

[0035] Ein zickzackförmiger Pfeil F3 stellt das Aus-
geben eines Niederfrequenzsignals von der Innenan-
tenne 2 zum Identifizierer 10 dar, der sich innerhalb 
des Fahrgastraums in einem Bereich Z'1 befindet, 
und mit einem zickzackförmigen Pfeil F4 ist das Aus-
geben eines Niederfrequenzsignals von der Innenan-
tenne 2 zu einem Identifizierer 11 dargestellt, der sich 
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innerhalb des Fahrgastraums in einem Bereich Z'2 
befindet. Die zickzackförmigen Pfeile F5 bzw. F6 stel-
len das Senden des Antwortsignals mit Hochfre-
quenz vom innenliegenden Identifizierer 10 bzw. 11
zur elektronischen Einheit 1 dar.

[0036] Die elektronische Einheit 1 kann das Verrie-
geln der Seitentüren 4, 5 des Fahrzeugzeugs sowie 
der Kofferraumklappe 6 steuern. Obwohl dies nicht 
dargestellt ist, enthält das System einen geeigneten 
Knopf beispielsweise am Außengriff des Fahrzeugs, 
um die elektronische Einheit 1 darauf hinzuweisen, 
dass vom Benutzer ein Verriegelungs- bzw. Entriege-
lungsbefehl gegeben wurde. Das System kann einen 
weiteren am Armaturenbrett des Fahrzeugs vorgese-
henen Knopf enthalten, der dazu bestimmt ist, der 
elektronischen Einheit 1 einen Befehl zum Starten 
des Fahrzeugs zu senden.

[0037] Nachfolgend wird kurz die Funktionsweise 
dieser zweiten Ausführungsform der Erfindung erläu-
tert.

[0038] Wenn ein mit einem autorisierten Identifizie-
rer 3 ausgestatteter Benutzer sich dem Fahrzeug nä-
hert und am Griff zieht, wird die Einheit 1 "geweckt"
und sendet dem Identifizierer 3 über die einzige An-
tenne 2 ein Abfragesignal zu, wie mit dem Pfeil F1 
angedeutet ist. Dieses Abfragesignal wird mit einer 
gegebenen, sogenannten dritten Leistung ausgege-
ben, die es ermöglicht, einen Bereich Z'3 zu decken, 
der sich über den gesamten Fahrgastraum H des 
Fahrzeugs sowie nach außerhalb über die Seiten der 
Türen 4, 5 erstreckt. Die Leistung dieses Signals ent-
spricht beispielsweise der vorangehend in der ersten 
Ausführungsform definierten Leistung zum Bilden 
des Bereichs Z2. Beispielhaft ist die Leistung derart, 
dass das Magnetfeld (Strahlung) etwa 2 m außerhalb 
des Fahrzeugs reicht. Wenn der Identifizierer 3 sich 
wohl im Deckungsbereich Z'3 befindet, wird er in den 
"Wachzustand" gebracht und antwortet mit Senden 
eines Hochfrequenzsignals zur elektronischen Ein-
heit 1, wie mit Pfeil F2 angedeutet ist. Wenn der Iden-
tifizierer autorisiert ist, steuert die Einheit 1 dann die 
Entriegelung der Türen 4, 5 und der Kofferraumklap-
pe 6.

[0039] Wenn der Benutzer sich zum Fahren in das 
Fahrzeug begibt, drückt er auf den vorgesehenen 
Startknopf, der das Ausgeben eines Abfragesignals 
mit einer ersten Leistung durch die elektronische Ein-
heit 1 über die Innenantenne 2 hervorruft, wie mit 
Pfeil F3 angedeutet ist, so dass die von der Antenne 
2 erzeugte elektromagnetische Strahlung sich über 
einen Deckungs- bzw. Erfassungsbereich Z'1 er-
streckt. Dieser Deckungsbereich Z'1 ist auf den In-
nenraum des Fahrgastraums des Fahrzeugs be-
grenzt. Er erstreckt sich über einen Großteil des 
Fahrgastraums und reicht nicht nach außerhalb des 
Fahrzeugs. Diese Sendeleistung ist so bestimmt, 

dass Gewissheit vorliegt, dass ein Identifizierer au-
ßerhalb des Fahrzeugs, wie etwa der Identifizierer 
12, nicht erfasst werden kann. Wenn ein mit Pfeil F5 
angedeutetes Antwortsignal des autorisierten Identi-
fizierers 10 im Fahrgastraum H erfasst wird und die-
ser Identifizierer das Starten ermöglichen kann, steu-
ert die elektronische Einheit 1 dann automatisch das 
Starten des Fahrzeugs.

[0040] Wenn der Benutzer sein Fahrzeug verlasst, 
drückt er auf den vorgesehenen Knopf des Außen-
griffs des Fahrzeugs, der das Ausgeben eines Abfra-
gesignals durch die Einheit 1 über die Innenantenne 
2 hervorruft. Zunächst wird dieses Abfragesignal mit 
einer zweiten Sendeleistung ausgegeben, welche 
den Bereich Z'2 deckt, um festzustellen, dass kein 
Identifizierer im Fahrgastraum vorhanden ist, wonach 
es mit einer dritten Leistung ausgegeben wird, um 
festzustellen, dass kein Identifizierer im Bereich Z'3 
vorhanden ist und um die Verriegelung der Türen zu 
steuern. Wenn die elektronische Einheit einen im 
Fahrgastraum, d. h. im Bereich Z'2, vorhandenen 
Identifizierer erfasst, kann das System die Identität 
des im Fahrgastraum vergessenen Identifizierers 
speichern, und im Falle, dass der Benutzer diesen 
Identifizierer im Fahrzeug lassen möchte, kann das 
System die Verriegelung des Fahrzeugs auslösen, 
wenn es keinen anderen als den im Fahrzeug belas-
senen Identifizierer im Bereich Z'3 erfasst.

[0041] Gemäß Fig. 2 ermöglicht das erfindungsge-
mäße System, einen außenliegenden Identifizierer 
12 beim Steuern des Starts nicht zu erfassen, und 
dabei die Erfassung eines innenliegenden Identifizie-
rers 11 beim Steuern der Verriegelung zu erfassen.

[0042] Es ist möglich, im Bereich der elektronischen 
Einheit 1 einen Schalter vorzusehen, der zwischen 
zwei unterschiedlichen Sendeleistungen umschalten 
kann, je nachdem, ob die Erfassung für das Steuern 
des Starts oder für das Steuern der Verriegelung er-
folgen soll.

[0043] Gemäß einer Variante dieser Ausführungs-
form enthält das Kraftfahrzeug eine elektronische 
Hauptleiteinheit 1, die eine Identifikationsvorrichtung 
umfasst und mit einer Mehrzahl von Antennen ver-
bunden ist. Diese elektronische Einheit 1 ist mit einer 
Antenne 2 verbunden, die sich innerhalb des Fahr-
gastraums H des Fahrzeugs befindet, wobei diese 
Antenne 2 beispielsweise in Form einer Schleife vor-
liegt. Die elektronische Einheit 1 ist auch mit Anten-
nen 8a, 8b und 9 verbunden, die sich außerhalb des 
Fahrgastraums H des Fahrzeugs befinden. Die An-
tennen 8a, 8b befinden sich beispielsweise in den 
Griffen der Seitentüren 4, 5 des Fahrzeugs V2. Die 
Antenne 9 erstreckt sich zum Fahrzeugheck und im 
wesentlichen in den Bereich der Kofferraumklappe 6.

[0044] Das Identifikationsmittel enthält vorzugswei-
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se auch einen Niederfrequenzsender und einen 
Hochfrequenzempfänger, um über eine Entfernung 
einen Datenaustausch mit einem oder mit mehreren 
Identifizierern, beispielsweise mit einem Identifizierer 
3, zu gestatten. Mit einem zickzackförmigen Pfeil F7 
ist das Senden eines Niederfrequenzsignals von der 
Außenantenne 8a zu einem Identifizierer 3 darge-
stellt, der sich außerhalb des Fahrzeugs V2 befindet, 
und mit einem zickzackförmigen Pfeil F2 ist das Sen-
den des Antwortsignals mit Hochfrequenz vom au-
ßenliegenden Identifizierer 3 zur elektronischen Ein-
heit 1 veranschaulicht.

[0045] Die zickzackförmigen Pfeile F3 und F5 ver-
anschaulichen den Datenaustausch zwischen einem 
Identifizierer 10 und der elektronischen Einheit 1 über 
die Innenantenne 2, wenn sich der Identifizierer im 
Bereich Z'1 befindet.

[0046] Die Pfeile F4 und F6 veranschaulichen ihrer-
seits den Datenaustausch zwischen einem Identifi-
zierer 11 und der elektronischen Einheit 1 über die In-
nenantenne 2, wenn sich der Identifizierer im Bereich 
Z'2 befindet.

[0047] Nachfolgend wird kurz die Funktionsweise 
dieser Variante erläutert.

[0048] Wenn ein mit einem autorisierten Identifizie-
rer 3 ausgestatteter Benutzer sich dem Fahrzeug nä-
hert und am Griff zieht, wird die elektronische Einheit 
1 "geweckt" und sendet dem Identifizierer 3 über die 
Außenantennen 8a, 8b ein Abfragesignal zu, wie mit 
dem Pfeil F7 angedeutet ist. Wenn der Identifizierer 3
sich wohl im Deckungsbereich der Außenantennen 
befindet, wird er in den "Wachzustand" gebracht und 
antwortet mit Senden eines Hochfrequenzsignals zur 
elektronischen Einheit 1, wie mit Pfeil F2 angedeutet 
ist. Wenn der Identifizierer autorisiert ist, steuert die 
elektronische Einheit 1 dann die Entriegelung der Tü-
ren 4, 5 und der Kofferraumklappe 6.

[0049] Somit kann das System Abfragesignale mit 
drei unterschiedlichen Leistungen ausgeben, die den 
drei Bereichen Z'1, Z'2 und Z'3 entsprechen. Die dem 
ersten Bereich Z'1 entsprechende erste Leistung wird 
zum Starten verwendet. Die den Bereich Z'3 definie-
rende dritte Leistung wird einerseits zum Entriegeln 
und andererseits in Kombination mit der zweiten 
Leistung zum Verriegeln verwendet, um den Benut-
zer auf das eventuelle Vorhandensein eines Identifi-
zierers im Fahrgastraum hinweisen zu können. Wenn 
der Benutzer sein Fahrzeug verlässt, drückt er auf 
den vorgesehenen Knopf des Außengriffs des Fahr-
zeugs, der das Ausgeben eines Abfragesignals F4 
mit einer zweiten Sendeleistung durch die elektroni-
sche Einheit 1 über die Innenantenne 2 hervorruft, so 
dass die von der Antenne 2 erzeugte elektromagne-
tische Strahlung sich über einen weiteren Deckungs-
bereich Z'2 erstreckt, der größer als der vorangehend 

genannte Bereich Z'1 ist. Diese zweite Sendeleistung 
ist so bestimmt, dass Gewissheit vorliegt, dass ein 
Identifizierer innerhalb des Fahrzeugs erfasst werden 
kann, selbst auf die Gefahr hin, dass der Erfassungs-
bereich Z'2 sich geringfügig nach außerhalb des 
Fahrzeugs erstreckt. Wenn innerhalb des Fahrgas-
traums kein Identifizierer erfasst wird, gewährleistet 
das System die Verriegelung der Türen, sobald der 
vom Benutzter mitgeführte Identifizierer aus dem De-
ckungsbereich der Außenantennen gelangt. Die Ver-
wendung einer zweiten Leistung zum Ausgeben des 
Abfragesignals ermöglicht es somit, einen innenlie-
genden Identifizierer, wie etwa den Identifizierer 11, 
auf Empfang eines Antwortsignals F6 hin zu erfas-
sen, der über ein Abfragesignal nicht erfasst werden 
hätte können, das mit einer ersten Leistung ausgege-
ben wurde, wie sie vorangehend definiert ist und ei-
nem Erfassungsbereich Z'1 entspricht.

Patentansprüche

1.  Identifikationsvorrichtung (1) für Kraftfahrzeu-
ge (V1, V2), welche die Betätigung der Mittel zum 
Verriegeln/Entriegeln der Fahrzeugtüren (4–6) 
und/oder die Betätigung eines Startverhinderungs-
systems gewährleistet, wobei die Vorrichtung über 
eine Entfernung Daten mit einem Identifizierer (3, 
10–12), der dazu bestimmt ist, von einem Benutzer 
mitgeführt zu werden, dann austauschen kann, wenn 
der Identifizierer sich in einem Sende-/Empfangsde-
ckungsbereich der Identifikationsvorrichtung befin-
det, um den sogenannten Freihandzugang zum 
Fahrzeug und/oder das sogenannte Freihandstarten 
des Fahrzeugs dann zu gestatten, wenn der Identifi-
zierer von der Identifikationsvorrichtung authentifi-
ziert wurde, dadurch gekennzeichnet, dass sie mit 
nur einer Antenne (2) verbunden ist, die innerhalb 
des Fahrgastraums (H) des Fahrzeugs angeordnet 
ist, und dass sie über die Antenne mit zumindest zwei 
unterschiedlichen Sendeleistungen eine erste Sen-
deleistung abgeben kann, die es der Antenne ermög-
licht, einen ersten Bereich (Z1, Z'1) zu decken, der 
sich zumindest über einen Teil des Innenraums des 
Fahrgastraums (H) erstreckt, sowie eine zweite Sen-
deleistung, die höher als die erste Leistung ist und es 
der Antenne ermöglicht, einen zweiten Bereich (Z2, 
Z'2) zu decken, der sich zumindest über den gesam-
ten Fahrgastraum und gegebenenfalls nach außer-
halb erstreckt.

2.  Identifikationsvorrichtung (1) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie über die Innenan-
tenne mit einer ersten Sendeleistung senden kann, 
die es der Antenne ermöglicht, einen ersten Bereich 
(Z1) zu decken, der im wesentlichen auf den Innen-
raum des Fahrgastraums (H) eines Fahrzeugs (V1) 
beschränkt ist, sowie mit einer zweiten Sendeleis-
tung, die höher als die erste Leistung ist und es der 
Antenne ermöglicht, einen zweiten Bereich (Z2) zu 
decken, der sich zwecks Freihandzugangs über den 
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ersten Bereich hinaus nach außerhalb des Fahr-
zeugs erstreckt.

3.  Identifikationsvorrichtung (1) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie über die Innenan-
tenne (2) mit einer ersten Sendeleistung senden 
kann, die es der Antenne ermöglicht, einen ersten 
Bereich (Z'1) zu decken, der sich nur über einen Teil, 
vorzugsweise den Großteil des Innenraums des 
Fahrgastraums (H) eines Fahrzeugs (V2) erstreckt, 
sowie mit einer zweiten Sendeleistung, die höher als 
die erste Leistung ist und es der Antenne ermöglicht, 
einen zweiten Bereich (Z'2) zu decken, der sich über 
den gesamten Fahrgastraum und über einen an das 
Fahrzeug angrenzenden Außenbereich erstreckt, 
ohne sich jedoch über den gesamten Deckungsau-
ßenbereich zu erstrecken, welcher den Freihandzu-
gang gestattet.

4.  Identifikationsvorrichtung (1) nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie über die Innenan-
tenne (2) mit drei unterschiedlichen Sendeleistungen 
senden kann, wobei die dritte Sendeleistung höher 
als die zweite ist und es der Antenne ermöglicht, ei-
nen dritten Bereich (Z'3) zu decken, der sich außer-
halb des Fahrzeugs erstreckt und den Deckungsau-
ßenbereich bildet, der den Freihandzugang gestattet.

5.  Identifikationsvorrichtung (1) nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie über zumindest 
zwei Außenantennen (8a, 8b) mit einer Sendeleis-
tung senden kann, die es diesen Antennen ermög-
licht, einen dritten Bereich (Z'3) zu decken, der sich 
außerhalb des Fahrzeugs erstreckt und den De-
ckungsaußenbereich bildet, der den Freihandzugang 
zum Fahrzeug gestattet.

6.  Identifikationsvorrichtung (1) nach einem der 
Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
in Antwort auf einen Eingriff des Benutzers auf ein 
Außenglied des Fahrzeugs (V2) das Auslösen des 
Identifikationsdatenaustauschs mit der zweiten Sen-
deleistung steuern kann, um das eventuelle Vorhan-
densein eines autorisierten Identifizierers (11) inner-
halb des Fahrzeugs zu erfassen, um somit die Ver-
rieglung der Fahrzeugtüren (4–6) zu gestatten.

7.  Identifikationsvorrichtung (1) nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Identifikationsvor-
richtung (1) in Antwort auf einen Eingriff des Benut-
zers auf ein Außenglied (7) des Fahrzeugs (V1) das 
Auslösen des Identifikationsdatenaustauschs mit der 
ersten Sendeleistung steuern kann, um das eventu-
elle Vorhandensein eines autorisierten Identifizierers 
(11) innerhalb des Fahrzeugs zu erfassen, um somit 
die Verrieglung der Fahrzeugtüren (4–6) zu gestat-
ten.

8.  Identifikationsvorrichtung (1) nach Anspruch 2 
oder einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekenn-

zeichnet, dass sie in Antwort auf ein Einwirken des 
Benutzers auf ein Außenglied des Fahrzeugs (V1, 
V2) das Auslösen des Identifikationsdatenaus-
tauschs mit einer Sendeleistung steuern kann, die es 
ermöglicht, das eventuelle Vorhandensein eines au-
torisierten Identifizierers (3) außerhalb des Fahr-
zeugs im Deckungsaußenbereich zwecks Freihand-
zugangs zu erfassen.

9.  Identifikationsvorrichtung (1) nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Positionierung der 
einzigen Antenne (2) im Fahrgastraum und der Wert 
der Sendeleistung, die es ermöglicht, den sich außer-
halb des Fahrzeugs erstreckenden Deckungsbereich 
(Z2, Z'3) zu decken, so bestimmt sind, dass die 
Strahlung der Antenne metallische und/oder gläser-
ne Barrieren der Türen (4, 5) des Fahrzeugs (V1, V2) 
passieren kann, um sich nach außerhalb des Fahr-
zeugs über den Deckungsbereich (Z2, Z'3) zu erstre-
cken.

10.  Identifikationsvorrichtung (1) nach Anspruch 
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Sendeleistung, 
mit welcher der sich außerhalb des Fahrzeugs erstre-
ckende Bereich (Z2, Z'3) gedeckt werden kann, um 
den Freihandzugang zu gestatten, derart ist, dass die 
Strahlung bis etwa 2 m außerhalb des Fahrzeugs 
reicht.

11.  Identifikationsvorrichtung (1) nach einem der 
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
sie in Antwort auf den Eingriff des Benutzers auf ei-
nen Startknopf im Fahrgastraum (H) das Auslösen 
des Identifikationsdatenaustauschs mit der ersten 
Sendeleistung steuern kann, um das eventuelle Vor-
handensein eines autorisierten Identifizierers zu er-
fassen, um damit das Freihandstarten des Fahr-
zeugs zu gestatten.

12.  Identifikationsvorrichtung (1) nach einem der 
Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
sie über die Innenantenne (2) ein Abfragesignal mit 
der vorgenannten ersten Sendeleistung in Niederfre-
quenz beispielsweise in der Größenordnung von 125 
kHz ausgibt.

13.  Identifikationsvorrichtung (1) nach einem der 
Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Innenantenne (2) in Form einer Schleife innerhalb 
des Fahrgastraums (H) vorliegt.

14.  Kraftfahrzeug (V1, V2), dadurch gekenn-
zeichnet, dass es eine Identifikationsvorrichtung (1) 
nach einem der Ansprüche 1 bis 13 zum Betätigen 
der Mittel zum Verriegeln/Entriegeln der Türen 
und/oder zum Betätigen eines Startverhinderungs-
systems enthält.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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